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Beschlussvorschlag: 
 
Die Fraktionen bestimmen die Ausschussvorsitzenden und deren Stellvertreter wie folgt: 
 
(Vorschläge werden als Tischvorlage in die konstituierende Sitzung eingebracht.) 
 
 
 

Ausschuss Ausschussvorsitzende(r) Stellvertreter/in 

A. f. Schule, Kultur u. Sport   

A. f. Wirtschaft, Umwelt u. 
Planung 

  

Bauausschuss   

Finanzausschuss   

RechnungsprüfungsA.   

A. f. Arbeit, Soziales u. 
Gesundheit 

  

WahlprüfungsA.   
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Erläuterungen: 
 
Wenn die Verteilung der Ausschussvorsitze feststeht, bestimmen die Fraktionen gem. § 
41 Abs. 7 Satz 1 und 6 KrO die Ausschussvorsitzenden und stellv. 
Ausschussvorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden 
stimmberechtigten Kreistagsmitglieder. 
 
Der Landrat stimmt gemäß § 25 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 41 Abs. 7 KrO nicht mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
1.   

 Amtsleitung  
 
 
 
2.   

 Dezernent  
 
 
 
3.   

 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 
Auswirkungen) 

 

 
 
 
4.   

 Landrat  
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